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Hintergrund 
Die Biologie der Aale ist bis heute 
noch nicht völlig verstanden. Be-
kannt ist, dass der Europäische 
Aal (Anguilla anguilla) irgendwo 
vor Florida in der Sargassosee ab-
laicht und die Larven nach zwei 
bis drei Jahren Wanderung durch 
den Atlantik an die südeuropäi-
sche Küste gelangen. Dort wan-
delt sich die Larve zum so ge-
nannten „Glasaal“ um und wandert 
in die Flüsse Europas ein. Aale 
halten sich im Süßwasser 10 bis 
20 Jahre auf, um dann als große, 
silbrige „Blankaale“ wieder den 
Weg Richtung Sargassosee anzu-
treten. Man weiß aber bis heute 

z.B. kaum, welche Mechanismen 
die Wanderung auslösen, wie und 
wo genau die Aale ablaichen und 
was die Larven auf ihrer Wande-
rung im Atlantik fressen.  

Die offenen Fragen wurden gera-
de in den letzten Jahrzehnten ver-
stärkt aufgegriffen, da sich ein 
immer stärkerer Rückgang der 
Bestände abzeichnete und die 
Gründe dafür unklar blieben. 
Nimmt man das hohe Glasaalauf-
kommen der 1960er bis 1970er 
Jahre als Maßstab, dann kommen 
heute nur noch 1 bis 2 % dieser 
Mengen an Europas Küsten an 
(Abb. 1). Parallel dazu ist auch der 
Fangertrag stark rückläufig, in den 

letzten 100 Jahren hat sich dieser 
halbiert (Abb. 1). Nach Einschät-
zung des internationalen Rates für 
Meeresforschung (ICES) müssen 
daher Maßnahmen ergriffen wer-
den, um den Aalbestand nachhal-
tig schützen und bewirtschaften zu 
können.  

Vieles deutet darauf hin, dass der 
allgemeine Bestandsrückgang 
durch mehrere Faktoren aus-
gelöst wurde. Die Einlagerung di-
oxinähnlicher Schadstoffe (PCBs) 
im Fett des Aals können entschei-
dend am Rückgang der Aale betei-
ligt sein, da diese Stoffe nachweis-
lich die Fruchtbarkeit vieler Fisch-
arten negativ beeinflussen. Einige 

Jan Baer, Fischereiforschungsstelle 

Neue Verordnung der EU zur Erholung der Aalbestände 
Da der europäische Aalbestand stark rückläufig ist, wurde im Juni diesen Jahres eine Aalschutz-
Verordnung durch die EU beschlossen. Um die Zahl der abwandernden laichbereiten Aale zu erhöhen 
und damit die Zahl der Nachkommen anzuheben, sollen die Mitgliedsstaaten bis Ende 2008 so ge-
nannte „Aal-Managementpläne“ entwickeln. Darin sollen für den Aal Schutzmaßnahmen aufgezeigt
und festgelegt werden (z.B. durch Fangbegrenzungen oder erhöhten Schutz bei der Abwanderung). 
Werden keine Managementpläne eingereicht oder die vorgelegten Pläne nicht akzeptiert, muss der
betreffende Mitgliedsstaat den Aalfang oder die Fischerei auf Aal um 50 % reduzieren. Zusätzlich wur-
den in der Verordnung Quoten für den Anteil der Aale festgelegt, die ausschließlich für Besatzzwecke
genutzt werden dürfen. Auch müssen umfassende Kontrollregelungen für die Aalfischerei getroffen
werden. In dem vorliegenden Artikel wird die Verordnung näher erläutert und mögliche Konsequenzen 
diskutiert.  
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Abbildung 1: Glasaalaufkommen und Aalanlandung im letzten Jahrhundert (Darstellung nach Dekker, 
2007, ICES, Bericht unter http://www.ices.dk/marineworld/eel.asp) 
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Wissenschaftler vermuten auch, 
dass durch die Verschiebung des 
Golfstromes weniger Aallarven an 
die europäische Küste gelangen 
als es früher der Fall war und se-
hen in dieser Veränderung eine 
Hauptursache für die rückläufige 
Zahl an Glasaalen. Weiterer 
Gründe sind im direkten Verzehr 
der jungen Glasaale in Südeuropa 
und im Verkauf der Glasaale nach 
Asien zu sehen. Zusätzlich wurden 
die Flüsse in der Vergangenheit 
stark verbaut. Die Aale gelangen 
daher nur noch eingeschränkt zu 
ihren Fraßplätzen bzw. werden auf 
ihrer Abwanderung in hohen Zahl 
durch Kraftwerksturbinen getötet. 
Darüber hinaus werden Parasiten, 
fischfressende Vögel und Überfi-
schung als Ursachen diskutiert. 

Eine künstliche Vermehrung Euro-
päischer Aale ist bis heute nicht 
möglich und eine Nachzucht, wie 
es für Forelle, Lachs und andere 
Fischarten heute Standard ist, e-
xistiert nicht. Daher versucht die 
EU nun, durch umfangreiche Neu-
Regelung der Aalfischerei den Be-
standsrückgang aufzuhalten. 

Grundgerüst der  
Verordnung 
Mit der Verordnung sollen der 
Schutz und die nachhaltige Nut-
zung der Aalbestände der EU ge-
währleistet und die Aalbestände 
aufgefüllt werden. Zu diesem 
Zwecke legen die Mitgliedsstaaten 
die natürlichen Lebensräume des 
Aals („Aaleinzugesgebiete“) in ih-
rem Hoheitsgebiet fest.  

Um eine Wiederauffüllung der Be-
stände möglichst effektiv zu 
betreiben, werden drei Maßnah-
men verordnet:  

1.  Effektiver Schutz abwande-
rungswillige Blankaale auf der 
Grundlage von Management-
plänen,  

2.  Quotierung der Glasaalvertei-
lung und damit Verminderung 
des direkten Konsums bzw. 
außereuropäischen Exportes 
der Glasaale und  

3.  Überwachung der Aalfischerei 
und des Aalhandels. 

1. Blankaalschutz 
Durch die Erarbeitung und Umset-
zung von Aal-Managementplänen 
soll der Bestand an Blankaalen 
angehoben werden. Ziel ist es, die 
Zahl der abwandernden Blankaa-
len so zu erhöhen, dass 40 % der-
jenigen Masse abwandert, die zu 
Zeiten ohne anthropogenen Ein-
flüssen abgewandert wären. Die 
EU schlägt z.B. vor, die kommer-
zielle Fangtätigkeit zu senken, die 
Sportfischerei einzuschränken, 
Besatzmaßnahmen zu forcieren 
oder zu Hauptwanderzeiten der 
Blankaale die Kraftwerksturbinen 
abzustellen.  

Die Managementpläne, die spä-
testens zum 31.12.2008 vorgelegt 
sein müssen, werden dann von ei-
nem wissenschaftlichen Aus-
schuss der EU begutachtet und 
genehmigt oder abgelehnt. Wird 
auch ein innerhalb einer Nachbes-
serungsfrist neu eingereichter Plan 
abgelehnt, muss der Mitgliedsstaat 
dafür sorgen, dass der Fischerei-
aufwand auf Aal oder der Aalfang 
um mindestens 50 % gesenkt 
wird. Über angenommene Mana-
gementpläne und deren Auswir-
kungen ist alle drei Jahre zu be-
richten. Ein Land, welches keinen 
Managementplan eingereicht hat 
oder aber dessen Pläne abgelehnt 
wurden, muss alle drei Jahre über 
die Auswirkungen der Senkung 
der Aalfischerei berichten. 

2. Glasaalquotierung 
Die Menge an Glasaalen, die ein 
Mitgliedsstaat für den Wiederbe-
satz europäischer Gewässer be-
nötigt, muss in den Aal-
Managementplänen festgelegt 
werden. Um den Anteil an Glasaa-
len für Besatzmaßnahmen zu er-
höhen, wurden nun Quoten für 
Glasaale, die ausschließlich als 
Besatzmaterial genutzt werden 
müssen, ausgesprochen.  

Die Quote wird schrittweise - be-
ginnend 2008 mit 35 % - auf 60 % 
bis 2013 angehoben. Dies soll      
übermäßige Exporte nach Asien 
bzw. einen zu hohen Direktkon-
sum verhindern.  

3. Überwachung 
Die Mitgliedsstaaten müssen de-
taillierte Fang- und Überwa-
chungsregelungen, die sich an die 
bestehende gemeinsame EU-
Gesetzgebung für die Meeresfi-
scherei orientieren, erstellen. Auch 
muss bis zum 01.01.2009 für Aal-
einzugsgebiete ein Verzeichnis al-
ler kommerziellen Aal-Fischerei-
fahrzeuge (Boote) und Aal-Fischer 
(Einzelpersonen und Genossen-
schaften) und generell eine Liste 
aller Einrichtungen oder Personen, 
die eine Erstvermarktung von Aal 
durchführen, erstellt werden. Zu-
sätzlich müssen die Mitgliedsstaa-
ten regelmäßige Schätzungen der 
Anzahl der Freizeitfischer (Angler) 
durchführen.  

Bis zum 1. Juli 2009 ist darüber 
hinaus jeder Mitgliedsstaat ver-
pflichtet, die Rückverfolgbarkeit al-
ler lebenden Aale, die in ihr Ho-
heitsgebiet ein- und ausgeführt 
werden, zu gewährleisten; gleich-
zeitig müssen die Mitgliedsstaaten 
Maßnahmen ergreifen, um fest-
stellen zu können, ob alle in die 
EU oder aus der EU ein- oder 
ausgeführten Aale nach den je-
weils geltenden Regeln gefangen 
wurden. 

Schlussfolgerung 
Die Verordnung zielt darauf ab, 
durch eine Einschränkung der Aal-
fischerei die Bestände wieder auf-
zufüllen. Damit wird ein Bereich 
beschnitten, der die Aalbestände 
zwar nutzt, aber im Vergleich zur 
Vielzahl der einleitenden darge-
stellten Gründe der Bestandsbe-
einträchtigung nur äußerst geringe 
Bedeutung hat.  

Die Fischerei trägt zudem Sorge, 
dass noch heute Aale in den vie-
len Gewässern vorkommen, in 
welchen sie aufgrund der Verbau-
ungen natürlicherweise nicht mehr 
aufsteigen können: Abgeschnitte-
ne Aufwuchsgewässer werden für 
den Aal durch Besatzmaßnahmen 
zugänglich gemacht und damit die 
Zahl der potenziell abwandernden 
Blankaale gefördert. Dass die Fi-
sche auf ihrer Abwanderung in 
großer Zahl durch Kraftwerksturbi-
nen getötet werden, ist aus fische-
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reilicher Sicht höchst bedauerlich. 
Die Möglichkeiten einer Einfluss-
nahme auf die Kraftwerksbetreiber 
ist allerdings äußerst gering, da 
die Verordnung komplett über das 
Fischereigesetz zu regeln ist und 
durch die Verordnung keine recht-
liche Handhabe bezüglich des 
Turbinenmanagement gegeben 
wird. 

Da neben den zu erwartenden fi-
schereilichen Beschränkungen zu-
sätzlich durch die in der Verord-
nung verankerte Preisstützung das 
hohe Preisniveau für Glasaale von 
zur Zeit 600 bis 900 €/kg aller Vor-
aussicht bestehen bleibt, ist es 
fraglich, ob auch zukünftig im aus-
reichenden Maße besetzt wird. Es 
ist eher davon auszugehen, dass 
die Besatzaktivitäten zurückgefah-
ren werden. Damit wäre die Ver-
ordnung kontraproduktiv und man 

wäre dem Ziel, der Wiederauffül-
lung des Aalbestandes, keinen 
Schritt näher. 

Für Baden-Württemberg muss ge-
klärt werden, welche Gewässer im 
Sinne der Verordnung Aalein-
zugsgebiete sind und ob die anvi-
sierten 40 % abwandernde Blan-
kaale schon heute erreicht werden 
und wenn nicht, mit welchen Maß-
nahmen dieses Ziel erreichbar wä-
re. Denkbar wären bestimmte fi-
schereiliche Beschränkungen wie 
Schonzeiten, ein Mindestmaß und 
intensivere Besatzmaßnahmen. 
Es wird allerdings vermutet, dass 
die meisten Blankaale bei der Ab-
wanderung durch den Rhein in 
den Turbinen der Kraftwerke ster-
ben. Da durch die Verordnung al-
lerdings keine Rechtsgrundlage für 
eine Änderung dieses Umstandes 
geschaffen wurde bzw. viele die-

ser Kraftwerke am Hoch- und     
Oberrhein in schweizerischer oder 
französischer Hand sind, ist die 
Möglichkeit einer Einflussnahme 
durch Baden-Württemberg jedoch 
begrenzt.  

Unklar ist bisher, wie die geforder-
ten umfangreichen Kontrollrege-
lungen und Überwachungsaufga-
ben umgesetzt werden können. 
Auch ist ungewiss, wie die erfor-
derlichen Listen und Verzeichnisse 
zur Zeit erstellt werden können, da 
die entsprechenden Rechtsvor-
schriften fehlen und darüber hin-
aus bestimmte Angaben sehr 
schwer zu ermitteln sind. Insge-
samt sind die Erstellung der Ma-
nagementpläne und die vorge-
schriebenen Überwachungsmaß-
nahmen extrem zeit- und perso-
nalaufwendig. 

 

 

 

 

 

Kurz mitgeteilt 

Zum letzten Mal über eine Milli-
on Rinder in Baden-Württem-
berg? 

Erneut deutlicher Rückgang 
auch beim Milchvieh um 14.100 
Tiere 

Die Haltung von Rindern in den 
landwirtschaftlichen Betrieben Ba-
den-Württembergs ist weiter auf 
dem Rückzug. Nach Feststellung 
des Statistischen Landesamts 
wurden in Baden-Württemberg An-
fang Mai 2007 noch 1,019 Millio-
nen Rinder gehalten. Gegenüber 
dem gleichen Zeitpunkt im Vorjahr 
entspricht dies einem Rückgang 
um 2,7 Prozent oder 28.700 Tie-
ren. Setzt sich diese Entwicklung 
fort, dann wird der Rinderbestand 
in Baden-Württemberg im Verlauf 
der nächsten zwölf Monate vor-
aussichtlich unter eine Million Tie-
re absinken. Eine zentrale Stellung 
im Rinderbestand nehmen die 
Milchkühe ein, die zum einen die 
für die Bestandsreproduktion not-
wendigen Kälber liefern und zum 

 

 

 

 

 

anderen den notwendigen Ersatz-
bedarf weitgehend bestimmen. 
Durch Fortschritte in Züchtung, 
Fütterung und Haltung stieg dabei 
die Produktivität deutlich an. So 
hat rechnerisch die Milchleistung 
je Kuh im Jahr innerhalb des Zeit-
raums von zehn Jahren von 4.926 
auf 5.884 kg zugenommen. Bei ei-
ner durch Quoten begrenzten Pro-
duktionsmenge ergibt sich durch 
den Produktivitätszuwachs die 
Notwendigkeit einer Bestandsan-
passung. Im Mai 2007 lag der 
Milchkuhbestand mit 362.000 Tie-
ren um 3,7 Prozent unter dem Vor-
jahr. Es ist damit zu rechnen, dass 
der Anpassungsdruck durch die 
Abwanderung von Produktions-
rechten in Zukunft eher noch grö-
ßer wird. Die Landwirte im Land 
haben sich bereits ein Stück weit 
auf diese Entwicklung eingestellt. 
Die Zahl der zwischen 1 und 2 
Jahren alten Zucht- und Nutzfär-
sen ging um 1,9 Prozent, die Zahl 
der noch älteren Zucht- und Nutz-
färsen um 3 Prozent zurück. 
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Kurz mitgeteilt 

DLG-Merkblatt zur Haltung von 
Spezialgeflügel 

AgE. FRANKFURT. Wissenswer-
tes zur Haltung und Fütterung von 
Tauben, Fasanen, Perlhühnern 
und Wachteln enthält ein Merk-
blatt, das der Ausschuss für Ge-
flügelproduktion der Deutschen 
Landwirtschafts- Gesellschaft 
(DLG) zusammengetragen hat. 
Abgerundet wird die Neuerschei-
nung durch Produktionskennzah-
len einschließlich Deckungsbei-
tragsrechnungen, die eine Orien-
tierungshilfe bieten sollen. Die 
deutsche Spitzengastronomie be-
ziehe Spezialgeflügel überwiegend 
aus Frankreich und Italien. Eine 
Belieferung mit deutschen Er-
zeugnissen erfolge derzeit nur 
sporadisch und auf regionaler E-
bene. (Das DLG-Merkblatt "Hal-
tung von Spezialgeflügel" kann als 
pdf-Dokument im Internet unter 
www.DLG.org/merkblaetter 
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